
Gemeinde Georgensgmünd, Bahnhofstr. 4, 91166 Georgensgmünd
8 091721703-0, B 091721703-50, E info@georgensgmuend.de

Bekanntmachung

über

die öffentliche Auslegung der 3. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 12,,1m Tal"
gem. 5 1Abs. 2, 5 3 Abs. 2, 54Abs. 2, 5 13a BauGB

Der Gemeinderat der Gemeinde Georgensgmünd, hat in seiner Sitzung am 01.12.2021 beschlossen, den

Baubauungsplan Nr. L2,,\mTal" zu ändern.
Der Bebauungsplan soll dahingehend geändert werden, dass westlich der Ahornstraße die Zahl der

Vollgeschosse zukünftig ll betragen soll anstatt bisher l.

Die Anderung erfolgt im beschleunigten Verfahren (5 fg a i. V. m. 5 13 BauGB) ohne die Durchführung

einer Umweltprüfung gem. I 2 Abs. 4 BauGB.
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Geltungsbereich Bebauungsplan Nr. 12 ,,lm Ta 1", schwarze Linie Bestand, rote Linie 3. Anderung

Der Entwurf zur 3. Anderung des Bebauungsplanes Nr. L2 ,,lm Tal" i. d. F. vom 23.03.2022 mit Begründung

liegt in der Zeit vom

Ot.O4.2022 bis ei nsch l. O3.O5.2O22

öffentlich aus und ist auf der lnternetseite der Gemeinde Georgensgmünd (www.georgensgmuend.de,

,,Verwa ltu ng & Politik",,,Amtliche Beka nntmach ungen") on line einsehba r.
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Zusätzlich liegen die Unterlagen in der Zeit

im Rathaus, Bahnhofstra ße 4, Bauabteilu n g Zimmer 22,
während der üblichen Dienststunden

Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Montag- bis Donnerstagnachmittag nach

Vereinbarung
aus.

Auskunft zum Bebauungsplan erteilt lhnen während des o.g. Zeitraums telefonisch Herr Maderholz,09t72 I
703-32. Falls Sie ein persönliches Gespräch wünschen, ist dies nach telefonischer Vereinbarung mit Herrn

Maderholz im Rathaus möglich. Die Abstandsregeln sind zu beachten. Das tragen eines Mund-

/Nasenschutzes (FFP2-Maske oder vergleichbar) ist Pflicht.

Während der Auslegungsfrist können Anregungen oder Einwände schriftlich, zur Niederschrift oder per E-

Mail (mit vollständiger Adresse des Einwenders) vorgebracht werden. Nicht fristgerecht abgegebene

Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben,

sofern die Gemeinde deren lnhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren lnhalt für die

Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist.

Georgensgm ünd, den 23.O3.2022 Angeschlagen am:

Abgenommen am:
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Ben Schwarz

L. Bürgermeister
(Datum, Unterschrift)


